Richtlinie

des Gemeinsamen Bundesausschusses

zu Untersuchungs- und Behandlungsmethoden

im Krankenhaus

(Richtlinie Methoden Krankenhausb&handlung)

vom 21. Marz"2006,
veroffentlicht im Bundesanzeiger 2006 S. 4466,
in Kraft getreten.am 1. April 2006

zuletzt geandert am 12. November 2009,
veroffentlichtim Bundesanzeiger 2010 S. 127,
in Kraft‘getreten am 14. Januar 2010



8 1 Regelungsinhalt

(1) Diese Richtlinie benennt die vom Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 137c
SGB V ausgeschlossenen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im Krankenhaus.

(2) Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, die nach Bewertung als flr eine ausrei-
chende, zweckmalige und wirtschaftliche Versorgung der Versicherten als erforderlich
angesehen wurden, sowie Methoden, deren Bewertungsverfahren ausgesetzt sinds werden
nicht im Rahmen der Richtlinie benannt, sondern sind separat in Anlage | und hder Richt-
linie aufgefuhrt.

§ 2 Verbindlichkeit
Die Richtlinie ist verbindlich. Die ausgeschlossenen Methoden dirfen im Rahmen der

Krankenhausbehandlung nicht zu Lasten der gesetzlichen, Krankenversicherung erbracht
werden; die Durchfihrung klinischer Studien bleibt unbefihx.

8§ 3 Verfahren
Das Verfahren zur Bewertung medizinischer Methoden richtet sich nach der am

01.10.2005 in Kraft getretenen Verfahrensordnung des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses in ihrer jeweils giiltigen Fassung?.

8 4 Ausgeschlossene Metheden

Von der Versorgung dex gesetzlichen Krankenversicherung im Rahmen von Krankenhaus-
behandlung sind atsgeschlossen:

! Beschliisse, die vor dem 31.03.2006 getroffen wurden, ergingen nach den Verfahrensregeln zur Bewer-
tung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im Krankenhaus gemaf § 137¢c SGB V in der Fas-
sung vom 20.02.2002 (BAnz Nr. 77 S. 8911 vom 24.04.2002); zuletzt gedndert am 16.12.2003 (BAnz Nr.
240, S. 26001)
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1 Autologe Chondrozytenimplantation (ACI)

1.1
1.2
1.3

ACI am Fingergelenk
ACI am Schultergelenk
ACI am Grol3zehengrundgelenk

2 Hyperbare Sauerstofftherapie (HBO)

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7
2.8

HBO bei Myokardinfarkt

HBO bei Erstmanifestation eines Neuroblastoms im Stadium IV
HBO beim Weitwinkelglaukom

HBO beim Morbus Perthes

HBO beim Schédelhirntrauma

Hyperbare Sauerstofftherapie beim diabetischen FulRsyndronmals alleinige Therapie
oder in Kombination

Unberthrt von diesem Ausschluss bleibt die adjuvante Anwendung der hyperbaren
Sauerstofftherapie bei Patienten mit diabetischem,FuRsyndrom im Stadium Wagner
2 |l ohne angemessene Heilungstendenz nach, Ausschopfung der Standardtherapie.

HBO bei Brandwunden
HBO bei idiopathischer FemurkopfnekroseZdes Erwachsenen

3 Protonentherapie

3.1
3.2
3.3

3.4

3.5
3.6
3.7

Protonentherapie bei Hirnmetastasen
Protonentherapie bei Oropharynxtumoren

Protonentherapie bei U¥éamelanom, welches fiir eine Brachytherapie mit ***Jod-
oder *°Ruthenium-Applikation geeignet ist

Protonentherapie\deim Rektumkarzinom
Unberuhrt von diesem Ausschluss bleiben Patienten mit

- Lokalrezidiv eines Rektumkarzinoms ohne Nachweis von hamatogenen Metasta-
sen oder

- fortgeschrittener Erkrankung und unbeherrschbarer Symptomatik aufgrund des
Liokalrezidivs

bei Feststellung durch eine krankenhausinterne Fallkonferenz, dass das therapeuti-
sche Ziel voraussichtlich nicht mit anderen Mal3hahmen zu erreichen ist. Es gilt die
Vereinbarung Uber MaRnahmen der Qualitatssicherung bei der Durchfihrung der
Protonentherapie in Krankenhdusern bei der Indikation Rektumkarzinom gemaf
§ 137 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 SGB V.

Protonentherapie beim Mammakarzinom
Protonentherapie beim operablen hepatozellularen Karzinom
Protonentherapie bei altersabhangiger Makuladegeneration



4 Positronenemissionstomographie (PET; PET/CT)

4.1

4.2

Positronenemissionstomographie (PET; PET/CT) zur Bestimmung des Tumorstadi-
ums des kleinzelligen Lungenkarzinoms (SCLC) einschlief3lich der Detektion von
Lungenfernmetastasen bei Patienten, bei denen bereits vor der PET-Diagnostik kein
kurativer Therapieansatz mehr mdglich erscheint.

Positronenemissionstomographie (PET; PET/CT) zum Nachweis bei begrindetem
Verdacht auf ein Rezidiv eines primar kurativ behandelten kleinzelligen Lungenkar-
zinoms.

Unberthrt von diesem Ausschluss bleiben Patienten mit begriindetem Verdacht auf
ein Rezidiv, bei denen durch andere bildgebende diagnostische Verfahten ein loka-
les oder systemisches Rezidiv nicht gesichert oder nicht ausgeschlossen werden
konnte.



	§ 1 Regelungsinhalt
	(1) Diese Richtlinie benennt die vom Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 137c SGB V ausgeschlossenen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im Krankenhaus.
	(2) Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, die nach Bewertung als für eine ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung der Versicherten als erforderlich angesehen wurden, sowie Methoden, deren Bewertungsverfahren ausgesetzt sind, werden nicht im Rahmen der Richtlinie benannt, sondern sind separat in Anlage I und II der Richtlinie aufgeführt.

	§ 2 Verbindlichkeit
	§ 3 Verfahren
	§ 4 Ausgeschlossene Methoden
	Von der Versorgung der gesetzlichen Krankenversicherung im Rahmen von Krankenhausbehandlung sind ausgeschlossen:

	1 Autologe Chondrozytenimplantation (ACI)
	2 Hyperbare Sauerstofftherapie (HBO)
	3 Protonentherapie
	4 Positronenemissionstomographie (PET; PET/CT)

